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Der Gemeinderat lordheim v.d.Bhön erläBt aut Grund des Art.23 
Abs.1 der Gemeindeordnung Tom 25 •• 1952 (BayBB I 8. 461) uad des 
Art.52 Abs.} des Bayer.Straßen- und Wegegesetzes v~ 11.1.1958 
(GV!l S.147) und .des § 126 Aba.3 des Bwldeebaugeseisee YOa 2}.6.60 
(BG!l.I S. '41) folgende Satzung: · · . , , , - . 

• 1 

§ 1 i ·~ 

Die lfaraen der Straßen werden vos Gemeinderat bes'lea~. 

§ 2 

Die 8trai·•n- W'ld Straßenh1nwe1sach1lder werden aut loeten der 
Gemeinde ·beeohat!t, angebracht und unierbal ten. 1 · 

„ ___ _ 

§ 3 

Die Grund:atUckaeigentuaer und die aonat an einem . Gnmde,Uot ding
lich sur llutzun& Bereohtigten, e~wie deren bevollaäoht11t•r Ver
treter aU.ee•n duldeA, daS all ihren Häusern oder auf ib.nn Grund
s tü.clt n StraHer~- oder Stra.6enhinwe1eschilder ang b~ach't . oder auf-
geste ll i werden . ; : · 

B. §!uemuaer1erung • 

§ 4 
Die Anbrittgung von Hausnummern an bebauten Grundetllokeu ' 1st nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen von den Verpflichteten au dul-
den . J 

§ 5 '• ' 

i 
1. .Die Verptl1ohtuq nach § 4 trittt 

I• 

a) 4en GrundstUokseigentümer und den B1gen})ee1"J•r Cf 872 BGB), 
b) Jed'en, der eonst ~n einem Grundstück d1ql1ch . aur Benut zung 

berechtigt ist, insbesondere den Erbbaube.recllti1'•n \Uld den 
?i1eßbrauob..er, 

o). 'bef der Ve.rmietung oder Verpa.ohtun& eines gah.aen Qru.n.detüoks 
den Mieter oder Pächter. i . . 

1 

2. Als Ei.gentumer gilt, vrer als solcher im Grundln19h e1qe•ragen 
ist. Wenn Miteigentum besteht, ist Jeder Miteigen\U.... Yer-
ptl1ohtet. ; · 

·,. 

3. Isi ei~ nach Abe.1 b Verantwortlicher Yorhanden, eo ir1ttt die 
Versaiwortung den Gru.ndstückseigenturaer oder ligeabeaiiser nicht. 
Im üb~~gen ist dann, wenn mehrere Personen Terptl1oh,et sind , 
jeder verantwortlich. · w 

§ 6 ;' 1. 

1. Halilenwnaern warden sut Antrag zugeteilt, wenn dJas Gebäude 111 
Rohbau hergestellt ist. Wird ein An~rag nicht 'späieeiena bie 
zur Jezuaafertigke1i dee Bauwerks gestellt, eo wird ,41• Gemeinde 
eine BauanWUler von Aate wegen auteilen. JUr Ge~äu4d'I ••lohe 
von der generellen U.amwnerieru.ng betroften 81~4? ••1'1•~ die neuen 
H usn~ern gru.ndeätalioh von Aaia weg• aqeteiJi,t •.. " · 

• 1 : • l :.' '· 



(. PUr ·G1'tllldetfi.cke m1 t geri.agtUgigea Bauwerken, die. au.saohließlich 
an.deren als Wohrunreoken dienen, oder für eillzelae eoleller Bau
werke werden Hausnwrunern nur zugeteilt, wenn fUr d1e Postzustel
lung oder sonstwie ein öffentliches Interesse oder BedUrfnis be
etl'tht. 

; 

j. Aadere Verfahren, vor allem die der Bau-, Feuer- und lohnun.g~auf
aioht, werden durch die Zuteill.lnß einer Hausnwruner nicht berilhrt. 

§ 7 
1. Im Intereeee einer einheitlichen Außge3taltung der Hausowner1erung 

iet daa vom Gemeinderat als Muster beaohloasene , Nummarnsahild mit 
StraUennamen oder Ortsnamen zu vert1enden. AbweiOhunge.u von 1jiesem 
Muster in besonders gelagernten Pällen bedürfen der G~neh.aligung des 
Gemeinderates. 

2. Die Beecha.ftung der Hallsnumaernschilder er.tolgt ' durob die Gemeinde 
gegen Erstattung der Kqß!en du.rcn den !1gentua•r~ 

§ 8 

1. Daa 1Wlmernaah1ld muß an der Straeenseite dee Gebäudesilber oder 
unaittelbar neben dea Hauseingang angebracht werden. · Betin6et ~loh 
der HauaeiD.ßa?lB nioht an der StraSenseite. eo hat die Anbringung 
des IWJU1ernsohildea an der dem Hauseingang .nä.chsilie,eaden Eck.e deu 
Gebäudes nach der Straßenseite hin zu geacneb&c. Daa ' Hausnummern
eo.bild d rt niobt höher als 2,20 Meter über dem Boden angebracht 
werdan. 

2. Die Schilder müssen von der Straße aus deutlich eiohtbar sein. Die 
Sichtbarkeit darf insbesondere nicht durch Bäume, Sträuober, Vorbau
ten, Schilder u .• ä. be.bindert werden. 

3. Bei einea Vorgarten ist das Bauenwamernachild am E1J1Sfltll& des Vorgar
ten zweakantsprecb.end anzubringen, ectern e• am Baue selbst nicht 
gui ai.chtbar angebracht werden kann. 

§ 9 
1. Lieaea Gebäude nicht u.nmittelbar an der Straße oder befinden sich 

Haueei:nsänge rückwärts, so kann dem Verp:tlichteten au.r Auflage ge
macht werden, an geeigneter Stslle an ode1· n.äohilt der Straße die An
br1Jl&llll8 oder Aufstellung eines Hinweisscnildes zu dulden. 

2. Ist es zur Anbringung oder Aufstellung eines derartigen Hinweie
sohildea notwendig, ein fremdes Grundstück au benü,„n, eo muß der 
EigentUmer, E1genbea1tzer, Mieter , Päohter oder, dinglich Berechtig
ter d s fremden Gebäudes oder Gru.ndstüokea dies: dulden. 

3. Die B1gentUmer haben ferner die AnbriDgUJll baw. Autatellu.ngs-, Un
terbaltunga- µnd Erneuerungskoeten für die Hauenumaernaobilder zu 
trag n. § 10 

Die HauaiJU.mmern- und Hinweisschilder müssen stete in gutem Zustand er
halten warden. Schwer leserlich oder unleserlich gewordene Schilder 
aind zu erneuern. 
c. Zwangsmaßnahmen. § 11 
Handelt der Verpflichtete den Beatimmwigen dieser SatBUJAg zuwider, so 
kann der Gemeinderat naoh ·vorberigar schriftlicher Androhung und nach 
Ablaut einer Priet von 2 Wochen die ertorderlionen Handlungen auf 
Kosten des säumigen Verpf·l1ohteten vornehmen laaaen. 

§ 12 
Diese Sata\Ulg tritt am T!A~'i~'':';i\.~'l!~•tP';"~\\! c~\~\' in Kratt. 

l:':...:.1<0.1,\)·\ \1'\Q\.\ \ ..J '' ':\ 
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Fl gen, den 08.12.2003 
n.de Nordheim v.d. - ~hön 

V,) /!l .' ' ' ,',\ 
Hippeta UL .,__ /~: · . <') 
1 B •• • \ . \ -· I 
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'-~~ 

Veröffentlicht im Mitteilungsblatt Nr. 50 
vom 13. Dezember 2003 


